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NIMET TANRIKULU 

Die bekannte Menschenrechtsverteidigerin Nimet Tanrıkulu befindet sich seit dem 29. November 2024 im Sincan-

Frauengefängnis in Ankara in Untersuchungshaft und wird der „Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung“ 

beschuldigt. Die erste Anhörung in ihrem Verfahren findet am 4. März 2025 vor dem Istanbuler Strafgerichtshof 

Nr. 24 statt. Amnesty International hat die Anklageschrift geprüft und ist der Ansicht, dass die gegen Nimet 

Tanrıkulu erhobenen Vorwürfe unbegründet sind und dass sie bis zu ihrem Prozess sofort freigelassen werden sollte. 

Im Dezember 2024 wurde Nimet Tanrıkulu wegen „Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung“ vor einem 

Gericht in Ankara angeklagt, das sich gleichzeitig für nicht zuständig erklärte und die Strafverfolgungsakte nach 

Istanbul, der Provinz ihres Wohnsitzes, weiterleitete, wo sie inhaftiert worden war. Die erste Anhörung in ihrem 

Verfahren wird am 4. März 2025 vor dem Istanbuler Strafgerichtshof Nr. 24 stattfinden. 

Amnesty International untersuchte die Fragen, die Nimet Tanrıkulu während Verhören gestellt wurden, und die 

Vorwürfe in der Anklageschrift. Dabei geht es insbesondere um frühere Reisen oder ihre Teilnahme an 

zivilgesellschaftlichen Veranstaltungen zu kurdischen Menschenrechtsfragen während des Friedensprozesses 

2013/14. Außerdem überprüfte Amnesty International Zeugenaussagen oder Fragen dazu, dass ihr Handy Signale 

vom selben Ort gesendet habe, wie die Handys weiterer Verdächtiger. Keiner der gegen Nimet Tanrıkulu erhobenen 

Vorwürfe kann für sich genommen als materielle Verbindung zu einer bewaffneten Gruppe angesehen werden. 

Die Schnelligkeit, mit der die Anklageschrift verfasst wurde, ist zu begrüßen. Amnesty International ist jedoch der 

Ansicht, dass die Anschuldigungen in der Anklageschrift eher aus einer Reihe von Schlussfolgerungen und vagen 

Behauptungen bestehen, als dass sie sich auf stichhaltige Beweise stützen, die belegen, dass sich Nimet Tanrıkulu 

einer international anerkannten Straftat schuldig gemacht hat. Amnesty International hat bereits in der 

Vergangenheit dokumentiert, wie in der Türkei Antiterrorgesetze und konstruierte Vorwürfe als Grundlage genommen 

werden, um Personen zum Schweigen zu bringen, die friedliche und legitime Kritik üben. 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Nimet Tanrıkulu ist Mitbegründerin des Menschenrechtsvereins İHD. Sie ist seit mehreren Jahrzehnten 

menschenrechtlich engagiert, u. a. als Teil der Gruppe der Samstagsmütter/-leute, die sich aus Angehörigen von 

Opfern des Verschwindenlassens und deren Unterstützer*innen zusammensetzt und Wahrheit, Gerechtigkeit und 

Rechenschaftspflicht einfordert. 

Am 26. November 2024 führte die Polizei in den frühen Morgenstunden eine Razzia in der Wohnung von Nimet 

Tanrıkulu durch und nahm sie im Rahmen einer laufenden strafrechtlichen Untersuchung, die einer 

Geheimhaltungsanordnung unterliegt, fest. Noch am selben Tag wurde sie von Angehörigen der Antiterror-Abteilung 

der Polizeibehörde Ankara nach Ankara gebracht. Im Zusammenhang mit denselben Ermittlungen wurden noch 

zwölf weitere Personen festgenommen, darunter Politiker*innen und Gewerkschafter*innen. Am 30. November 

wurden Nimet Tanrıkulu und acht weitere Personen gemäß Paragraf 314/2 des türkischen Strafgesetzbuchs vom 

Friedensstrafrichteramt Nr. 4 in Ankara wegen „Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation“ in 

Untersuchungshaft genommen. Die übrigen vier Personen wurden freigelassen, wobei sie richterlicher Kontrolle 

unterliegen und sich regelmäßig auf einer Polizeiwache melden müssen. Zudem dürfen sie nicht ins Ausland reisen. 



 

 

 

 

Am 3. Januar 2025 wurde die Anklageschrift nach Istanbul geschickt und vom Istanbuler Strafgerichtshof Nr. 24 

angenommen. Nimet Tanrıkulu blieb im Frauengefängnis Sincan in Ankara. 

Staaten sind verpflichtet, Menschenrechtsverteidiger*innen bei ihrer Arbeit zu schützen, z. B. wenn diese 

versuchen, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern oder zu melden. Sie müssen ein Umfeld schaffen, in dem 

Menschenrechtsverteidiger*innen ihrer Tätigkeit sicher und ohne Repressalien nachgehen können. Die Behörden 

müssen außerdem sicherstellen, dass strafrechtliche Ermittlungen, Inhaftierungen und Strafverfahren nicht dazu 

missbraucht werden, um Menschenrechtsverteidiger*innen ins Visier zu nehmen. Denn solche Verfahren verletzen 

die Rechte der Betroffenen und haben möglicherweise eine abschreckende Wirkung auf all jene, die auf 

Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen. In der UN-Erklärung zum Schutz von 

Menschenrechtsverteidiger*innen ist festgeschrieben, dass Staaten die Pflicht haben, ein solches begünstigendes 

Umfeld für Menschenrechtsverteidiger*innen zu schaffen. 

Amnesty International hat bereits in der Vergangenheit dokumentiert, wie in der Türkei Antiterrorgesetze und 

konstruierte Vorwürfe zur Grundlage genommen werden, um Personen zum Schweigen zu bringen, die friedliche und 

legitime Kritik üben. So wurden bekannte Journalist*innen, Akademiker*innen, Menschenrechtler*innen und andere 

zivilgesellschaftliche Akteure willkürlich inhaftiert und vor Gericht gestellt. Wenn sie in unfairen Gerichtsverfahren 

für schuldig befunden wurden, drohten ihnen lange Haftstrafen. 

SCHREIBEN SIE BITTE 
E-MAILS, FAXE ODER LUFTPOSTBRIEFE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN 

▪ Ich fordere Sie auf, zu beantragen, dass Nimet Tanrıkulu aus der Untersuchungshaft entlassen wird, bis ihr 

Verfahren abgeschlossen ist. 

 

ACHTUNG! Bitte prüfen Sie auf der Website der Deutschen Post unter „Aktuelle Informationen und Hinweise“, ob 
die Briefzustellung in das Zielland ungehindert möglich ist. Falls nicht, senden Sie Ihre Appellschreiben bitte auf 
elektronischem Weg. Appelle in Papierform können außerdem an die Botschaft des Ziellandes in Deutschland 
geschickt werden. 

 

APPELLE AN 

OBERSTAATSANWALT VON ISTANBUL 
Mr Akın Gürlek 
Istanbul Chief Public Prosecutor 
Çağlayan Meydanı  
Şişli Merkez Mah.  
Abide-i Hürriyet Cad. No: 223  
Şişli/İstanbul      
TÜRKEI 
(Anrede: Dear Chief Public Prosecutor /  
Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt) 
E-Mail: istanbulcbs@adalet.gov.tr 

KOPIEN AN 
BOTSCHAFT DER REPUBLIK TÜRKIYE 
S. E. Herrn Ahmet Başar Şen 
Tiergartenstr. 19-21 

10785 Berlin 
Fax: 030-275 90 915 
E-Mail: botschaft.berlin@mfa.gov.tr 

 

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Türkisch, Englisch oder auf Deutsch. Wir 

bitten Sie nach dem 19. März 2025 keine Appelle mehr zu verschicken. 

Weitere Informationen zu UA-109/2024 (EUR 44/8855/2024, 16. Dezember 2024) 

PLEASE WRITE IMMEDIATELY 

▪ I therefore call on you to request that Nimet Tanrıkulu is released from pre-trial detention pending her 

prosecution.  

https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/8200/2018/en/#:~:text=44%2F8200%2F2018-,Turkey%3A%20Weathering%20the%20storm%3A%20Defending%20human%20rights%20in%20Turkey's%20climate,for%20dissenting%20or%20alternative%20views.

